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- Sichere Arbeitsplätze für Alle
- Entschädigung der Opfer von Gewaltverbrechtn

- Schutz der Kleinhändler

- Schuljahresbeginn

SCHWEIZERISCHE BUNDESGESETZGEBUNG IN LIECHTENSTEIN

Der Zollvertrag vom 29. März 1923 zwischen Liechtenstein und
der Schweiz sieht in seinem Artikel 4 vor, dass zufolge des
Zollanschlusses im Fürstentum Liechtenstein in gleicher Weise
Anwendung finden wir in der Schweiz die zur Zeit des Inkrafttretens

des Vertrages geltenden und während dessen Dauer in
Rechtskirksamkeit tretenden Bestimmungen:

1. der gesamten schweizerischen Zollgesetzgebung und

2. der übrigen Bundesgesetzgebung, soweit der Zollanschluss
ihre Anwendung bedingt.

Ausgenommen sind diejenigen Vorschriften der Bundesgesetzgebung,
durch welche eine Beitragspflicht des Bundes begründet

wird. Artikel 9 des Zollvertrages sieht ferner vor, dass die
im Fürstentum Liechtenstein anwendbaren bundesrechtlichen
Erlasse in einer Anlage I und die in Liechtenstein anwendbaren

Staatsverträge in einer Anlage II aufgeführt werden.

Nachdem die letzte Gesamtbereinigung der Anlage I im Jahre
1949 erfolgte ist diese nun den neuen Gegebenheiten angepasst
und bereinigt worden. Die Veröffentlichung der in Liechtenstein

anwendbaren schweizerischen Gesetze, bedingt durch den

Zollvertrag, erfolgte im Bundesblatt Nr. 32 Band II vom
14. August 1979. Liechtensteinischerseits erfolgte die
Veröffentlichung im Liechtensteinischen Landesgesetzblatt.
Interessenten können wir diese Anlage I zum Zollvertrag
abgeben.

Gleichzeitig möchten wir vermerken, dass unsern Mitgliedern
auch jederzeit die umfangreiche Liechtensteinische Gesetzessammlung

unentgeltlich ausgeliehen werden kann.
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